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Präambel 

Aus Gründen der Lesbarkeit sind im Sat-
zungstext durchgängig alle Personen, Funktio-
nen und Amtsträgerbezeichnungen in der 
männlichen Form gefasst. Soweit die männliche 
Form gewählt wird, werden damit sowohl weib-
liche, diverse oder männliche Personen, Funk-
tions- und Amtsträger angesprochen. 

Der Verein, seine Mitglieder und Mitarbeiter tre-
ten rassistischen, verfassungs- und fremden-
feindlichen Bestrebungen sowie jeder Form von 
Gewalt, unabhängig davon, ob sie körperlicher, 
seelischer oder sexueller Art ist, entschieden 
entgegen. Er sorgt im Rahmen seiner Möglich-
keiten für eine Atmosphäre des gegenseitigen 
Respekts, der Toleranz und der Transparenz 
von Rechten der Mitglieder, insbesondere von 
Kindern und Jugendlichen. 

Die BSG Provinzial fördert die Funktion des 
Sports als verbindendes Element zwischen Na-
tionalitäten, Kulturen, Religionen und sozialen 
Schichten. Er bietet seinen Mitgliedern unab-
hängig von Geschlecht, Alter, Abstammung, 
Hautfarbe, Herkunft, Glauben, sozialer Stellung 
und sexueller Identität eine sportliche Heimat. 

§ 1 
 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

1. Der Verein führt den Namen „Betriebssport-
gemeinschaft Provinzial Versicherung 
Münster e.V.“ (nachfolgend BSG Provinzial 
genannt). 

2. Der Sitz ist Münster. Er ist unter der Num-
mer 1909 in das Vereinsregister des Amts-
gerichtes Münster eingetragen. 

3. Die BSG Provinzial ist Mitglied im Betriebs-
sport-Verband Münster e.V. 

4. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2  
Zweck 

1. Der Zweck des Vereins ist die Förderung 
des Sports und der öffentlichen Gesundheit. 

2. Der Satzungszweck wird insbesondere ver-
wirklicht durch: 

a. Organisation eines geordneten Sport-, 
Spiel-, Übungs- und Kursbetriebes; 

b. Durchführung von sportlichen bzw. au-
ßersportlichen Veranstaltungen für Mit-
glieder und Nichtmitglieder; 

c. die Teilnahme an sportspezifischen 
Vereinsveranstaltungen; 

d. Aus-/Weiterbildung und Einsatz von 
Übungsleitern, Trainern, Helfern und 
sonstigen Mitarbeitern; 

e. Beteiligung an Kooperationen, Sport- 
und Spielgemeinschaften; 

f. Leistungen zur medizinischen Präven-
tion und Rehabilitation mit qualifizierter 
Betreuung; 

g. Ideelle, materielle und personelle Unter-
stützung von Projekten, Maßnahmen 
oder Angeboten, die der Persönlich-
keitsentwicklung oder dem betriebli-
chen Gesundheitsmanagement dienen; 

h. Entwicklung der Motorik, den Abbau 
von Aggressionen durch sportliche Be-
tätigung und die sinnvolle Betätigung 
mit anderen zusammen, um dadurch 
Rücksichtnahme und Teamfähigkeit zu 
erlernen. 

§ 3  
Gemeinnützigkeit 

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und un-
mittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ 
der Abgabenordnung.  

2. Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in ers-
ter Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

3. Alle Mittel des Vereins dürfen nur für die sat-
zungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 

4. Der Verein ist parteipolitisch und religiös 
neutral. 

5. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen 
aus den Mitteln des Vereins. Es darf keine 
Person durch Ausgaben, die dem Zweck 
des Vereins fremd sind, oder durch unver-
hältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 
werden. 

§ 4  
Erwerb der Mitgliedschaft 

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche 
Person werden. 

2. Die Mitgliedschaft wird durch schriftliche Er-
klärung an den geschäftsführenden Vor-
stand beantragt. 

3. Der Aufnahmeantrag eines Minderjährigen 
bedarf der schriftlichen Einwilligung der 
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gesetzlichen Vertreter. Mit der Einwilligung 
wird die Zustimmung zur Wahrnehmung der 
Mitgliederrechte und –pflichten durch das 
minderjährige Mitglied erteilt. Die gesetzli-
chen Vertreter der minderjährigen Vereins-
mitglieder verpflichten sich mit der Unter-
zeichnung des Aufnahmeantrags für die 
Beitragspflichten des Minderjährigen bis zur 
Vollendung des 18. Lebensjahrs persönlich 
gegenüber dem Verein zu haften. 

4. Über die Aufnahme entscheidet der ge-
schäftsführende Vorstand durch Beschluss. 

5. Die Mitgliedschaft startet frühestens mit der 
Beschlussfassung. 

6. Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht. Die 
Ablehnung der Aufnahme muss nicht be-
gründet werden. 

7. Mit Unterzeichnung des Aufnahmeantrags 
erkennt das Mitglied die Vereinssatzung 
und die Ordnungen in der jeweils gültigen 
Fassung an. 

§ 5  
Arten der Mitgliedschaft 

1. Der Verein besteht aus Mitgliedern und Eh-
renmitgliedern.  

2. Ehrenmitglieder werden auf Vorschlag des 
geschäftsführenden Vorstandes von der 
Mitgliederversammlung ernannt. Ihnen 
steht ein Stimmrecht in der Mitgliederver-
sammlung zu. 

§ 6  
Beendigung der Mitgliedschaft 

1. Die Mitgliedschaft endet 

a. durch Austritt aus dem Verein (Kündi-
gung); 

b. durch Ausschluss aus dem Verein (§7); 

c. durch Streichung aus der Mitgliederliste 
(§7); 

d. durch Tod. 

2. Der Austritt aus dem Verein (Kündigung) ist 
durch eine Erklärung in Textform mit einer 
Kündigungsfrist von 3 Monaten zum Ende 
eines Kalenderjahres gegenüber dem ge-
schäftsführenden Vorstand zu erklären. 

3. Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich 
aus welchem Grund, erlöschen alle Ansprü-
che aus dem Mitgliedschaftsverhältnis. 
Noch ausstehende Verpflichtungen aus 

dem Mitgliedschaftsverhältnis, insbeson-
dere ausstehende Beitragspflichten, blei-
ben hiervon unberührt. Vereinseigene Ge-
genstände sind dem Verein herauszugeben 
oder wertmäßig abzugelten. Dem austre-
tenden Mitglied steht kein Anspruch auf 
Rückzahlung überzahlter Beiträge zu. 

§ 7  
Ausschluss aus dem Verein, Strei-
chung aus der Mitgliederliste, Ord-

nungsmaßnahmen 

1. Ein Ausschluss aus dem Verein sowie ein 
befristetes Verbot der Teilnahme an Veran-
staltungen oder Angeboten des Vereins 
oder eine andere Strafmaßnahme kann er-
folgen, wenn ein Mitglied 

a. trotz schriftlicher Mahnung seinen Zah-
lungsverpflichtungen nicht nachkommt; 

b. grobe oder wiederholte Verstöße gegen 
die Satzung oder Ordnungen des Ver-
eins begeht; 

c. in grober Weise den Interessen des 
Vereins und seiner Ziele zuwiderhan-
delt; 

d. sich grob unsportlich verhält; 

e. dem Verein oder dem Ansehen des Ver-
eins durch unehrenhaftes Verhalten, 
insbesondere durch Äußerung extre-
mistischer Gesinnung oder durch Ver-
stoß gegen die Grundsätze des Kinder- 
und Jugendschutzes, schadet. 

2. Über den Ausschluss entscheidet der ge-
schäftsführende Vorstand auf Antrag. Zur 
Antragstellung ist jedes Mitglied berechtigt. 

3. Der Antrag auf Ausschluss ist dem betroffe-
nen Mitglied samt Begründung zuzuleiten. 
Das betroffene Mitglied wird aufgefordert, 
innerhalb einer Frist von drei Wochen zu 
dem Antrag auf Ausschluss Stellung zu 
nehmen. Nach Ablauf der Frist ist vom ge-
schäftsführenden Vorstand unter Berück-
sichtigung einer zugegangenen Stellung-
nahme des betroffenen Mitglieds über den 
Antrag zu entscheiden. 

4. Der geschäftsführende Vorstand entschei-
det mit einfacher Mehrheit. 

5. Der Ausschließungsbeschluss wird mit Be-
kanntgabe an das betroffene Mitglied wirk-
sam. 

6. Der Beschluss ist dem Mitglied schriftlich 
mit Gründen mittels Briefes mitzuteilen. 
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7. Dem betroffenen Mitglied steht gegen den 
Ausschluss kein Beschwerderecht zu. Der 
Weg zu den ordentlichen Gerichten bleibt 
unberührt. 

8. Ein Mitglied kann durch Beschluss des ge-
schäftsführenden Vorstandes von der Mit-
gliederliste gestrichen werden, wenn es 
trotz schriftlicher Mahnung mit der Zahlung 
von Zahlungsverpflichtungen (Beiträge, 
Umlagen, Gebühren etc.) in Verzug ist. Der 
Beschluss über die Streichung darf durch 
den geschäftsführenden Vorstand erst dann 
gefasst werden, wenn nach Versendung 
der Mahnung drei Wochen verstrichen sind 
und dem Mitglied in der Mahnung die Strei-
chung bei Nichtzahlung angekündigt wor-
den ist. Der Beschluss über die Streichung 
ist dem betroffenen Mitglied per Brief mitzu-
teilen. 

§ 8  
Beiträge, Gebühren, Beitragseinzug 

1. Die Mitglieder zahlen Mitgliedsbeiträge. Zu-
sätzlich können Aufnahmegebühren, Umla-
gen, Kursgebühren und Sonderbeiträge für 
bestimmte Leistungen des Vereins erhoben 
werden. 

2. Über Höhe und Fälligkeit sämtlicher Bei-
träge, Gebühren und Umlagen entscheidet 
der geschäftsführende Vorstand durch Be-
schluss. Umlagen können bis zur Höhe des 
Zweifachen des jährlichen Mitgliedsbeitra-
ges festgesetzt werden. Beschlüsse über 
Beitragsfestsetzungen sind den Mitgliedern 
bekannt zu geben. 

3. Das Mitglied ist verpflichtet, dem Verein Än-
derungen des Familiennamens, des Famili-
enstandes, der Bankverbindung, der An-
schrift sowie der Mailadresse mitzuteilen. 

4. Von Mitgliedern, die kein SEPA-Mandat er-
teilen, kann eine Gebühr für Rechnungs-
stellung gefordert werden. 

5. Ferner ist der Verein berechtigt, Rücklast-
schriftgebühren und durch die Rücklast-
schrift entstehende Kosten in Rechnung zu 
stellen. 

6. Die Beiträge und Gebühren werden ohne 
gesonderte Rechnungsstellung im Voraus 
fällig. Sie werden bei Mitgliedern, die das 
SEPA-Lastschriftverfahren gewählt haben, 
zum Fälligkeitstermin eingezogen. Bei Mit-
arbeitern der Provinzial erfolgt die Beitrags-
zahlung im Gehaltsabzugsverfahren. 

7. Bei Neueintritt sind anteilige Beiträge und 
Gebühren zu Beginn der Mitgliedschaft fäl-
lig. 

8. Wenn der Beitrag im Zeitpunkt der Fälligkeit 
nicht beim Verein eingegangen ist, befindet 
sich das Mitglied ohne weitere Mahnung in 
Zahlungsverzug. Der ausstehende Beitrag 
kann dann bis zu seinem Eingang gemäß § 
288 Absatz 1 BGB mit 5 Prozentpunkten 
über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB 
verzinst werden. 

9. Fällige Beitragsforderungen können vom 
Verein außergerichtlich und gerichtlich gel-
tend gemacht werden. Die entstehenden 
Kosten hat das Mitglied zu tragen. 

10. Über Ausnahmen zu diesen Regelungen, 
insbesondere auch über Stundungen oder 
Erlass von Mitgliedsbeiträgen, Gebühren 
oder Umlagen bzw. den Erlass der Teil-
nahme am SEPA-Lastschriftverfahren, ent-
scheidet in Einzelfällen der geschäftsfüh-
rende Vorstand. 

§ 9  
Vereinsorgane 

1. Vereinsorgane sind die Mitgliederversamm-
lung und der geschäftsführende Vorstand. 

§ 10  
Mitgliederversammlung 

1. Oberstes Organ des Vereins ist die Mitglie-
derversammlung. 

2. Eine Mitgliederversammlung findet mindes-
tens einmal im Kalenderjahr statt. Die Mit-
gliederversammlung sollte bis zum 30. April 
eines Kalenderjahres durchgeführt werden. 

3. Die Mitgliederversammlung wird vom ge-
schäftsführenden Vorstand unter Einhal-
tung einer Frist von vier Wochen in Textform 
unter Angabe der Tagesordnung einberu-
fen. Die Frist beginnt mit dem auf die Ab-
sendung des Einladungsschreibens folgen-
den Tag. Die Tagesordnung setzt der ge-
schäftsführende Vorstand durch Beschluss 
fest. Es sind alle Mitglieder zur Teilnahme 
einzuladen. 

4. Der geschäftsführende Vorstand kann je-
derzeit eine Mitgliederversammlung einbe-
rufen, wenn das Interesse des Vereins es 
erfordert oder wenn die Einberufung von ei-
nem Drittel aller Mitglieder in Textform unter 
Angabe des Zwecks und der Gründe ver-
langt wird. Gegenstand der 
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Beschlussfassung einer derartigen Mitglie-
derversammlung sind nur die mit der Einbe-
rufung mitgeteilten Tagesordnungspunkte. 
Ergänzungen der Tagesordnung sowie wei-
tere Anträge sind ausgeschlossen. Die Ein-
berufung der außerordentlichen Mitglieder-
versammlung hat dann innerhalb von 3 Mo-
naten zu erfolgen. In der Einladung müssen 
alle Gründe, die seitens der Mitglieder für 
die Durchführung der außerordentlichen 
Mitgliederversammlung genannt worden 
sind, in ihrem wesentlichen Inhalt wiederge-
geben werden. 

5. Jede ordnungsgemäß einberufene Mitglie-
derversammlung ist unabhängig von der 
Anzahl der anwesenden Mitglieder be-
schlussfähig. 

6. Die Mitgliederversammlung wird vom 1. 
Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von 
einem anderen Mitglied des geschäftsfüh-
renden Vorstandes geleitet. Ist kein Mitglied 
des geschäftsführenden Vorstands anwe-
send, bestimmt die Versammlung den Ver-
sammlungsleiter. Der Versammlungsleiter 
bestimmt den Protokollführer. Der Ver-
sammlungsleiter kann die Leitung der Ver-
sammlung für die Dauer eines Wahlgangs 
auf eine andere Person übertragen. 

7. Alle Abstimmungen und Wahlen erfolgen 
offen per Handzeichen oder bei Teilnahme 
an einer virtuellen oder hybriden Mitglieder-
versammlung auch durch elektronische 
Stimmabgabe. Wenn der Antrag auf ge-
heime Abstimmung gestellt wird, entschei-
det darüber die Mitgliederversammlung. 
Eine geheime Abstimmung ist durchzufüh-
ren, wenn dies von der Mehrheit der anwe-
senden Stimmberechtigten verlangt wird. 

8. Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung 
werden mit einfacher Mehrheit der abgege-
benen gültigen Stimmen gefasst. Bei Stim-
mengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 
Stimmenthaltungen werden als ungültige 
Stimmen gewertet und nicht mitgezählt. Zur 
Änderung der Satzung und zur Änderung 
des Vereinszwecks ist eine Mehrheit von 
zwei Dritteln der abgegebenen gültigen 
Stimmen erforderlich. Satzungsänderungen 
aufgrund von Auflagen des Registergerichts 
oder anderer Behörden sowie redaktionelle 
Änderungen können vom geschäftsführen-
den Vorstand beschlossen werden. 

9. Über die Beschlüsse der Mitgliederver-
sammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, 
das vom Versammlungsleiter und vom Pro-
tokollführer zu unterzeichnen ist. 

10. Jedes Mitglied hat mit Vollendung des 16. 
Lebensjahres in der Mitgliederversammlung 
ein Stimmrecht. Wählbar ist jedes Mitglied 
mit Vollendung des 18. Lebensjahres. Je-
des stimmberechtigte Mitglied hat eine 
Stimme. Das Stimmrecht kann nur persön-
lich ausgeübt werden und ist nicht übertrag-
bar. 

11. Die Mitglieder des geschäftsführenden Vor-
stands werden einzeln gewählt. Es ist der 
Kandidat gewählt, der mehr als die Hälfte 
der abgegebenen gültigen Stimmen erhal-
ten hat. Erreicht die absolute Mehrheit kein 
Kandidat im 1. Wahlgang, findet eine Stich-
wahl zwischen den beiden Kandidaten mit 
der höchsten Stimmenzahl statt. Gewählt ist 
im 2. Wahlgang der Kandidat, der die meis-
ten Stimmen erhält. Bei gleicher Stimmen-
zahl entscheidet das Los. Die Vorstandsmit-
glieder sind wirksam gewählt, wenn die ge-
wählten Kandidaten das Amt angenommen 
haben. 

12. Alle Mitglieder können bis Ende Februar An-
träge zur Tagesordnung mit Begründung in 
Textform beim geschäftsführenden Vor-
stand einreichen. Für die Berechnung der 
Frist ist der Eingang des Antrages maßge-
bend. Verspätet eingegangene Anträge 
können grundsätzlich nicht berücksichtigt 
werden. 

13. Gäste haben mit Zustimmung des Ver-
sammlungsleiters Zutritt zur Mitgliederver-
sammlung. 

14. Mitgliederversammlungen finden grund-
sätzlich als Präsenzversammlungen statt. 
Der geschäftsführende Vorstand kann be-
schließen, dass die Mitgliederversammlung 
ausschließlich als virtuelle Mitgliederver-
sammlung in Form einer onlinebasierten Vi-
deoversammlung oder als Kombination von 
Präsenzversammlung und virtueller Ver-
sammlung (hybride Mitgliederversamm-
lung) stattfindet. Ohne einen entsprechen-
den Beschluss des geschäftsführenden 
Vorstands haben die Mitglieder keinen An-
spruch darauf, virtuell an einer Präsenzver-
sammlung teilzunehmen.  
Teilnahme- und stimmberechtigten Perso-
nen, die nicht in Präsenzform an der virtuel-
len oder hybriden Mitgliederversammlung 
teilnehmen, wird durch geeignete Software-
lösungen die Möglichkeit gegeben, virtuell 
an der Mitgliederversammlung teilzuneh-
men und das Stimmrecht auf elektroni-
schem Wege auszuüben. Die Einzelheiten 
zur Registrierung und Gewährleistung der 
Zugangsberechtigung und Ausübung des 
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Stimmrechts können in der Geschäftsord-
nung geregelt werden. Die Auswahl der 
technischen Rahmenbedingungen (z. B. die 
Auswahl der zu verwendenden Software 
bzw. Programme) legt der geschäftsfüh-
rende Vorstand per Beschluss fest.  
Technische Widrigkeiten, die zu einer Be-
einträchtigung bei der Teilnahme oder bei 
der Stimmrechtsausübung führen, berechti-
gen die teilnahme- und stimmberechtigten 
Personen nicht dazu, gefasste Beschlüsse 
und vorgenommene Wahlen anzufechten, 
es sei denn, die Ursache der technischen 
Widrigkeiten ist dem Verantwortungsbe-
reich des Vereins zuzurechnen.  
Im Übrigen gelten für die virtuelle bzw. hyb-
ride Mitgliederversammlung die Vorschrif-
ten über die Mitgliederversammlung sinnge-
mäß. 

§ 11  
Zuständigkeit der Mitgliederver-

sammlung 

1. Die Mitgliederversammlung hat insbeson-
dere folgende Aufgaben: 

a. Entgegennahme der Berichte des ge-
schäftsführenden Vorstandes; 

b. Entgegennahme der Berichte der Kas-
senprüfer; 

c. Entgegennahme der Haushaltsplanung; 

d. Entlastung des geschäftsführenden 
Vorstandes; 

e. Wahl des geschäftsführenden Vorstan-
des und der Kassenprüfer; 

f. Beschlussfassung über eingegangene 
Anträge; 

g. Beschlussfassung über Änderung der 
Satzung und Auflösung oder Fusion des 
Vereins; 

h. Ernennung von Ehrenmitgliedern. 

§ 12  
Vorstand 

1. Der geschäftsführende Vorstand gem. § 26 
BGB besteht aus 

a. dem Vorsitzenden; 

b. zwei stellvertretenden Vorsitzenden 
(Stellvertretern); 

c. dem Geschäftsführer; 

d. dem Schatzmeister. 

Der Verein wird gerichtlich und außerge-
richtlich durch zwei Mitglieder des ge-
schäftsführenden Vorstandes gemein-
schaftlich vertreten. Die Bestellung der Mit-
glieder des geschäftsführenden Vorstandes 
erfolgt durch Wahl auf der Mitgliederver-
sammlung. Die Amtsdauer beträgt zwei 
Jahre. Eine Wiederwahl ist zulässig. 

2. Aufgabe des geschäftsführenden Vorstan-
des ist die Leitung und Geschäftsführung 
des Vereins. Er ist für alle Aufgaben zustän-
dig, die nicht durch die Satzung oder Ord-
nung einem anderen Vereinsorgan zuge-
wiesen sind. 

3. Der geschäftsführende Vorstand ist berech-
tigt, bei Bedarf aufgabenbezogen für ein-
zelne Projekte oder befristet besondere 
Vertreter nach § 30 BGB zu bestellen und 
diesen die damit verbundene Vertretung 
und Geschäftsführung zu übertragen. Er 
kann ferner für bestimmte Aufgaben Aus-
schüsse bilden, Aufgaben delegieren und 
Ordnungen erlassen. Ordnungen sind nicht 
Bestandteil der Satzung. Die Finanzord-
nung wird durch die Mitgliederversammlung 
beschlossen. 

4. Der geschäftsführende Vorstand bleibt 
auch nach Ablauf der Amtszeit im Amt, bis 
ein neuer geschäftsführender Vorstand ge-
wählt ist. 

5. Abwesende können gewählt werden, wenn 
sie ihre Bereitschaft zur Wahl des Amtes 
vorher schriftlich erklärt haben. 

6. Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf 
seiner Amtszeit aus, so bestellt der ge-
schäftsführende Vorstand einen Stellvertre-
ter, der das Amt kommissarisch bis zur 
nächsten Mitgliederversammlung führt. Die 
nächste Mitgliederversammlung wählt ei-
nen Vertreter bis zur nächsten turnusgemä-
ßen Neuwahl. Sollte ein Vorstandsamt nicht 
anderweitig besetzt werden können, so 
kann ein Vorstandsmitglied ein zweites Amt 
ausüben, hat jedoch nur eine Stimme im 
Vorstand. 

7. Sitzungen des geschäftsführenden Vor-
standes oder anderer Gremien werden 
durch den Vorsitzenden, bei dessen Verhin-
derung durch ein anderes Mitglied des ge-
schäftsführenden Vorstandes, einberufen. 
Der geschäftsführende Vorstand ist be-
schlussfähig, wenn mindestens die Hälfte 
der sich im Amt befindlichen Vorstandsmit-
glieder anwesend ist. Er kann 
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Mehrheitsbeschlüsse im Umlaufverfahren 
per E-Mail oder per Telefon- oder Videokon-
ferenz fassen, wenn mindestens drei Vor-
standsmitglieder an der Beschlussfassung 
per E-Mail oder Telefon- bzw. Videokonfe-
renz mitwirken. In Telefon- oder Videokon-
ferenzen gefasste Beschlüsse sind inner-
halb einer Woche zu dokumentieren. Die 
Mitglieder des geschäftsführenden Vorstan-
des haben in der Sitzung des geschäftsfüh-
renden Vorstandes je eine Stimme. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 
des Vorsitzenden. 

§ 13  
Vergütung der Tätigkeit der Organ-
mitglieder, Aufwendungsersatz, be-

zahlte Mitarbeit 

1. Die Mitglieder des Vorstands nehmen ihre 
Aufgaben grundsätzlich ehrenamtlich wahr. 
Bei Bedarf können Vereinsämter unter Be-
rücksichtigung der wirtschaftlichen Verhält-
nisse und der Haushaltslage auch im Rah-
men einer entgeltlichen Tätigkeit oder im 
Rahmen einer Aufwandsentschädigung 
(z.B. i.S.d. § 3 Nr. 26a EStG) ausgeübt wer-
den. Über die erforderliche Anstellung und 
weitere Entscheidungen im Rahmen der 
entgeltlichen Vereinstätigkeit entscheidet 
der geschäftsführende Vorstand. 

2. Im Übrigen haben die Mitglieder und Mitar-
beiter des Vereins einen Aufwendungser-
satzanspruch nach § 670 BGB für solche 
Aufwendungen, die ihnen durch die Tätig-
keit für den Verein entstanden sind. Die Mit-
glieder und Mitarbeiter haben das Gebot 
der Sparsamkeit zu beachten. 

3. Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann 
nur innerhalb einer Frist von 6 Monaten 
nach seiner Entstehung geltend gemacht 
werden. Erstattungen werden nur gewährt, 
wenn die Aufwendung mit prüffähigen Bele-
gen und Aufstellungen nachgewiesen wer-
den. 

4. Einzelheiten kann die Finanzordnung re-
geln. 

§ 14  
Kassenprüfer 

1. Die Mitgliederversammlung wählt zwei Kas-
senprüfer und einen Ersatzkassenprüfer, 
die nicht dem geschäftsführenden Vorstand 
angehören dürfen. 

2. Die Amtszeit der Kassenprüfer und des Er-
satzkassenprüfers beträgt 2 Jahre, wobei 
ein Kassenprüfer und der Ersatzkassenprü-
fer in geraden Jahren und ein Kassenprüfer 
in ungeraden Jahren gewählt werden. Ein 
Kassenprüfer kann in ununterbrochener 
Reihenfolge nur einmal wiedergewählt wer-
den. 

3. Die Kassenprüfer prüfen einmal jährlich die 
gesamte Vereinskasse mit allen Konten, 
Buchungsunterlagen und Belegen und er-
statten der Mitgliederversammlung darüber 
einen Bericht. Die Kassenprüfer beantragen 
in der Mitgliederversammlung die Entlas-
tung des geschäftsführenden Vorstandes. 

§ 15  
Haftung 

1. Der Verein haftet nicht für fahrlässig verur-
sachte Schäden und Verluste, die Mitglie-
der bei der Ausübung des Sports, bei Be-
nutzung von Anlagen, Einrichtungen oder 
Geräten des Vereins oder bei Vereinsver-
anstaltungen bzw. bei einer sonst für den 
Verein erfolgten Tätigkeit erleiden, soweit 
solche Schäden oder Verluste nicht durch 
bestehende Versicherungen gedeckt sind. 

2. Die Haftung des Vorstandes, von ehrenamt-
lich Tätigen und Organ- oder Amtsträgern 
ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit be-
grenzt. 

§ 16  
Datenschutz 

1. Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des 
Vereins werden unter Beachtung der ge-
setzlichen Vorgaben des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG) und der EUVerord-
nung "zum Schutz natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten" (DSGVO) personenbezogene Daten 
über persönliche und sachliche Verhält-
nisse der Mitglieder im Verein genutzt, ge-
speichert, übermittelt und verändert. Die 
Verarbeitung der Daten erfolgt auf Grund-
lage des Gesetzes. 

2. Jedes Vereinsmitglied hat das Recht auf: 

a. Auskunft über die zu seiner Person ge-
speicherten Daten und Bereitstellung 
dieser Daten; 

b. Berichtigung der zu seiner Person ge-
speicherten Daten, wenn sie unrichtig 
sind; 
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c. Sperrung der zu seiner Person gespei-
cherten Daten, wenn sich bei behaupte-
ten Fehlern weder deren Richtigkeit 
noch deren Unrichtigkeit feststellen 
lässt; 

d. Löschung der zu seiner Person gespei-
cherten Daten, wenn die Speicherung 
unzulässig war; 

e. Widerspruch gegen die Verarbeitung; 

f. Beschwerde bei der Datenschutzauf-
sichtsbehörde NRW. 

3. Den Organen des Vereins, allen Mitarbei-
tern oder sonst für den Verein Tätigen ist es 
untersagt, personenbezogene Daten unbe-
fugt zu anderen als dem jeweiligen Aufga-
benerfüllung gehörenden Zweck zu verar-
beiten, bekannt zu geben, Dritten zugäng-
lich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese 
Pflicht besteht auch über das Ausscheiden 
der oben genannten Personen aus dem 
Verein hinaus. 

§ 17  
Auflösung der BSG Provinzial 

1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer 
zu diesem Zweck einberufenen Mitglieder-
versammlung beschlossen werden. Vo-
raussetzung ist, dass 3/4 der abgegebenen 
Stimmen zustimmen. 

2. Sofern die Mitgliederversammlung nichts 
anderes beschließt, sind 2 Mitglieder des 
geschäftsführenden Vorstandes gemein-
sam vertretungsberechtigte Liquidatoren. 

3. Im Falle der Auflösung oder Aufhebung des 
Vereins fällt das nach Beendigung der Li-
quidation vorhandene Vereinsvermögen an 
den steuerbegünstigten und gemeinnützi-
gen Verein „Provinzialer in Westfalen-Lippe 
helfen e.V.“, der es unmittelbar und aus-
schließlich für gemeinnützige Zwecke zu 
verwenden hat. Für den Fall, dass dies aus 
tatsächlichen oder rechtlichen Gründen 
nicht möglich ist, fällt das nach Beendigung 
der Liquidation vorhandene Vereinsvermö-
gen an das steuerbegünstigte und gemein-
nützige „Deutsche Rote Kreuz, Kreisver-
band Münster oder Rechtnachfolger“, der 
es ausschließlich für gemeinnützige Zwe-
cke zu verwenden hat. 

4. Im Falle einer Fusion des Vereins mit einem 
anderen Verein fällt das Vermögen nach 
Vereinsauflösung an den neu entstehen-
den, steuerbegünstigten Fusionsverein 
bzw. den aufnehmenden 

steuerbegünstigten Verein, der es aus-
schließlich und unmittelbar für gemeinnüt-
zige Zwecke zu verwenden hat. 

§ 18  
Inkrafttreten 

1. Diese Satzung wurde durch die Mitglieder-
versammlung am 28.06.2022 beschlossen. 


